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(2) 1Der Auftraggeber überprüft im Rahmen der Eignungsprüfung, ob die
Unternehmen, deren Kapazitäten der Bewerber oder Bieter für die Erfüllung
bestimmter Eignungskriterien in Anspruch nehmen will, die entsprechenden
Kriterien erfüllen, und ob Ausschlussgründe vorliegen, sofern er solche fest-
gelegt hat. 2Hat der Auftraggeber auf zwingende Ausschlussgründe nach § 123
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen1) Bezug genommen, schreibt
er vor, dass der Bewerber oder Bieter ein Unternehmen, das das entsprechende
Eignungskriterium nicht erfüllt oder bei dem zwingende Ausschlussgründe
nach § 123 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen vorliegen, ersetzen
muss. 3Hat der Auftraggeber auf fakultative Ausschlussgründe nach § 124 des
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen Bezug genommen, kann er vor-
schreiben, dass der Bewerber oder Bieter auch ein Unternehmen, bei dem
fakultative Ausschlussgründe nach § 124 des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen vorliegen, ersetzen muss. 4Der Auftraggeber kann dem Be-
werber oder Bieter dafür eine Frist setzen.

(3) Nimmt ein Bewerber oder Bieter die Kapazitäten eines anderen Unter-
nehmens im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche und finanzielle Leis-
tungsfähigkeit in Anspruch, so kann der Auftraggeber eine gemeinsame Haf-
tung des Bewerbers oder Bieters und des anderen Unternehmens für die
Auftragsausführung entsprechend dem Umfang der Eignungsleihe verlangen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für Bewerber- oder Bietergemeinschaf-
ten.

(5) Der Auftraggeber kann vorschreiben, dass bestimmte kritische Aufgaben
bei Bauaufträgen, Dienstleistungsaufträgen oder kritische Verlege- oder Instal-
lationsarbeiten im Zusammenhang mit einem Lieferauftrag direkt vom Bieter
selbst oder im Fall einer Bietergemeinschaft von einem Teilnehmer der Bieter-
gemeinschaft ausgeführt werden müssen.

§ 48 Qualifizierungssysteme. (1) 1Der Auftraggeber kann zur Eignungs-
feststellung ein Qualifizierungssystem für Unternehmen einrichten und betrei-
ben. 2Unternehmen müssen jederzeit die Zulassung zum Qualifizierungssystem
beantragen können. 3Das Qualifizierungssystem kann verschiedene Qualifizie-
rungsstufen umfassen.

(2) 1Der Auftraggeber legt für den Ausschluss und die Eignung von Unter-
nehmen objektive Kriterien fest. 2Enthalten diese Kriterien technische Anfor-
derungen, so gelten die §§ 28 und 29.

(3) Für die Funktionsweise des Qualifizierungssystems, wie etwa die Auf-
nahme in das System, die Aktualisierung der Kriterien und dessen Dauer, legt
der Auftraggeber objektive Vorschriften fest.

(4) 1Die nach den Absätzen 2 und 3 festgelegten Kriterien und Vorschriften
werden den Unternehmen auf Antrag zur Verfügung gestellt. 2Aktualisierun-
gen sind diesen Unternehmen mitzuteilen. 3Entspricht nach Ansicht des Auf-
traggebers das Qualifizierungssystem bestimmter anderer Auftraggeber, Stellen
oder Einrichtungen seinen Anforderungen, so teilt er den Unternehmen deren
Namen und Adressen mit.

(5) Enthalten die Kriterien gemäß Absatz 2 Anforderungen an die wirt-
schaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit oder die fachliche und berufliche

1) Nr. 1.
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Befähigung des Unternehmens, kann das Unternehmen auch die Kapazitäten
eines anderen Unternehmens in Anspruch nehmen, unabhängig von dem
Rechtsverhältnis, in dem es zu ihm steht.

(6) Bezüglich der Kriterien, Ausbildungsnachweise und Bescheinigungen
über die berufliche Befähigung des Unternehmens, einschließlich der einschlä-
gigen beruflichen Erfahrung, können Unternehmen nur die Kapazitäten ande-
rer Unternehmen in Anspruch nehmen, wenn diese auch die Leistung erbrin-
gen, für die die Kapazitäten benötigt werden.

(7) Beabsichtigt ein Unternehmen die Kapazitäten eines anderen Unterneh-
mens in Anspruch zu nehmen, weist es dem Auftraggeber beispielsweise durch
eine entsprechende Verpflichtungserklärung des anderen Unternehmens nach,
dass es während der gesamten Gültigkeitsdauer des Qualifizierungssystems auf
dessen Kapazitäten zurückgreifen kann.

(8) 1Der Auftraggeber führt ein Verzeichnis der geprüften Unternehmen.
2Dieses kann nach Auftragsarten, für die die Prüfung Gültigkeit hat, aufgeglie-
dert werden.

(9) Ist eine Bekanntmachung über das Bestehen eines Qualifizierungssystems
gemäß § 37 erfolgt, werden die Aufträge im Wege eines nicht offenen Ver-
fahrens oder eines Verhandlungsverfahrens unter den gemäß diesem System
qualifizierten und im Verzeichnis nach Absatz 8 geführten Bewerber vergeben.

(10) 1Der Auftraggeber kann im Zusammenhang mit Anträgen auf Qualifi-
zierung, der Aktualisierung oder der Aufrechterhaltung einer bereits bestehen-
den Qualifizierung für das System Gebühren erheben. 2Die Gebühr muss im
Verhältnis zu den angefallenen Kosten stehen.

(11) 1Der Auftraggeber teilt seine Entscheidung hinsichtlich der Qualifizie-
rung den Unternehmen innerhalb von sechs Monaten nach Eingang der Be-
antragung zur Aufnahme in das Qualifizierungssystem mit. 2Kann eine Ent-
scheidung nicht innerhalb von vier Monaten getroffen werden, so teilt der
Auftraggeber innerhalb von zwei Monaten nach Eingang des Antrags dies sowie
den voraussichtlichen Entscheidungszeitpunkt dem Unternehmen mit.

(12) 1Eine Ablehnung ist dem Unternehmen innerhalb von 15 Tagen nach
der Entscheidung unter Angabe der Gründe mitzuteilen. 2Dabei darf sich eine
Ablehnung nur auf die gemäß Absatz 2 festgelegten objektiven Kriterien
beziehen. 3Dasselbe gilt für die Beendigung einer Qualifizierung. 4Die be-
absichtigte Beendigung ist dem Unternehmen 15 Tage vor dem vorgesehenen
Ausschluss unter Angabe der Gründe mitzuteilen.

§ 49 Beleg der Einhaltung von Normen der Qualitätssicherung und
des Umweltmanagements. (1) 1Verlangt der Auftraggeber als Beleg dafür,
dass Bewerber oder Bieter bestimmte Normen der Qualitätssicherung erfüllen,
die Vorlage von Bescheinigungen unabhängiger Stellen, so bezieht er sich auf
Qualitätssicherungssysteme, die
1. den einschlägigen europäischen Normen genügen und
2. von akkreditierten Stellen zertifiziert sind.
2Der Auftraggeber erkennt auch gleichwertige Bescheinigungen von akkredi-
tierten Stellen aus anderen Staaten an. 3Konnte ein Bewerber oder Bieter aus
Gründen, die er nicht zu vertreten hat, die betreffenden Bescheinigungen nicht
innerhalb einer angemessenen Frist einholen, so muss der Auftraggeber auch
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andere Unterlagen über gleichwertige Qualitätssicherungssysteme anerkennen,
sofern der Bewerber oder Bieter nachweist, dass die vorgeschlagenen Qualitäts-
sicherungsmaßnahmen den geforderten Qualitätssicherungsnormen entspre-
chen.

(2) 1Verlangt der Auftraggeber als Beleg dafür, dass Bewerber oder Bieter
bestimmte Systeme oder Normen des Umweltmanagements erfüllen, die Vor-
lage von Bescheinigungen unabhängiger Stellen, so bezieht er sich
1. entweder auf das Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die

Umweltbetriebsprüfung EMAS der Europäischen Union oder
2. auf andere nach Artikel 45 der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Euro-

päischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 über die
freiwillige Teilnahme von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für
Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung und zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 761/2001, sowie der Beschlüsse der Kommission
2001/681/EG und 2006/193/EG (ABl. L 342 vom 22.12.2009, S. 1) an-
erkannte Umweltmanagementsysteme oder

3. auf andere Normen für das Umweltmanagement, die auf den einschlägigen
europäischen oder internationalen Normen beruhen und von akkreditierten
Stellen zertifiziert sind.

2Der Auftraggeber erkennt auch gleichwertige Bescheinigungen von Stellen in
anderen Staaten an. 3Hatte ein Bewerber oder Bieter aus Gründen, die ihm
nicht zugerechnet werden können, nachweislich keinen Zugang zu den betref-
fenden Bescheinigungen oder aus Gründen, die es nicht zu vertreten hat, keine
Möglichkeit, diese innerhalb der einschlägigen Fristen zu erlangen, so muss der
Auftraggeber auch andere Unterlagen über gleichwertige Umweltmanage-
mentmaßnahmen anerkennen, sofern der Bewerber oder Bieter nachweist, dass
diese Maßnahmen mit denen, die nach dem geltenden System oder den
geltenden Normen für das Umweltmanagement erforderlich sind, gleichwertig
sind.

§ 50 Rechtsform von Unternehmen und Bietergemeinschaften.
(1) 1Bewerber oder Bieter, die gemäß den Rechtsvorschriften des Staates, in

dem sie niedergelassen sind, zur Erbringung der betreffenden Leistung berech-
tigt sind, dürfen nicht allein deshalb zurückgewiesen werden, weil sie gemäß
den deutschen Rechtsvorschriften eine natürliche oder juristische Person sein
müssten. 2 Juristische Personen können jedoch bei Dienstleistungsaufträgen
sowie bei Lieferaufträgen, die zusätzlich Dienstleistungen umfassen, verpflichtet
werden, in ihrem Antrag auf Teilnahme oder in ihrem Angebot die Namen
und die berufliche Befähigung der Personen anzugeben, die für die Erbringung
der Leistung als verantwortlich vorgesehen sind.

(2) 1Bewerber- und Bietergemeinschaften sind wie Einzelbewerber und
-bieter zu behandeln. 2Der Auftraggeber darf nicht verlangen, dass Gruppen
von Unternehmen eine bestimmte Rechtsform haben müssen, um einen An-
trag auf Teilnahme zu stellen oder ein Angebot abzugeben. 3Sofern erforderlich
kann der Auftraggeber in den Vergabeunterlagen Bedingungen festlegen, wie
Gruppen von Unternehmen die Eignungskriterien zu erfüllen und den Auftrag
auszuführen haben; solche Bedingungen müssen durch sachliche Gründe ge-
rechtfertigt und angemessen sein.
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(3) Unbeschadet des Absatzes 2 kann der Auftraggeber verlangen, dass eine
Bietergemeinschaft nach Zuschlagserteilung eine bestimmte Rechtsform an-
nimmt, soweit dies für die ordnungsgemäße Durchführung des Auftrags er-
forderlich ist.

Unterabschnitt 6. Prüfung und Wertung der Angebote

§ 51 Prüfung und Wertung der Angebote; Nachforderung von Unter-
lagen. (1) Die Angebote werden geprüft und gewertet, bevor der Zuschlag
erteilt wird.

(2) 1Der Auftraggeber kann den Bewerber oder Bieter unter Einhaltung der
Grundsätze der Transparenz und der Gleichbehandlung auffordern, fehlende,
unvollständige oder fehlerhafte unternehmensbezogene Unterlagen, insbeson-
dere Eigenerklärungen, Angaben, Bescheinigungen oder sonstige Nachweise,
nachzureichen, zu vervollständigen oder zu korrigieren, oder fehlende oder
unvollständige leistungsbezogene Unterlagen nachzureichen oder zu vervoll-
ständigen. 2Der Auftraggeber ist berechtigt, in der Auftragsbekanntmachung
oder den Vergabeunterlagen festzulegen, dass er keine Unterlagen nachfordern
wird.

(3) 1Die Nachforderung von leistungsbezogenen Unterlagen, die die Wirt-
schaftlichkeitsbewertung der Angebote anhand der Zuschlagskriterien betref-
fen, ist ausgeschlossen. 2Dies gilt nicht für Preisangaben, wenn es sich um
unwesentliche Einzelpositionen handelt, deren Einzelpreise den Gesamtpreis
nicht verändern oder die Wertungsreihenfolge und den Wettbewerb beein-
trächtigen.

(4) Die Unterlagen sind vom Bewerber oder Bieter nach Aufforderung
durch den Auftraggeber innerhalb einer von diesem festzulegenden angemesse-
nen, nach dem Kalender bestimmten Frist vorzulegen.

(5) Die Entscheidung zur und das Ergebnis der Nachforderung sind zu
dokumentieren.

§ 52 Zuschlag und Zuschlagskriterien. (1) Der Zuschlag wird nach Maß-
gabe des § 127 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen1) auf das wirt-
schaftlichste Angebot erteilt.

(2) 1Die Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots erfolgt auf der Grund-
lage des besten Preis-Leistungs-Verhältnisses. 2Neben dem Preis oder den
Kosten können auch qualitative, umweltbezogene oder soziale Zuschlagskrite-
rien berücksichtigt werden, insbesondere:
1. die Qualität, einschließlich des technischen Werts, Ästhetik, Zweckmäßig-

keit, Zugänglichkeit der Leistung insbesondere für Menschen mit Behin-
derungen, ihrer Übereinstimmung mit Anforderungen des „Designs für
Alle“, soziale, umweltbezogene und innovative Eigenschaften sowie Ver-
triebs- und Handelsbedingungen,

2. die Organisation, Qualifikation und Erfahrung des mit der Ausführung des
Auftrags betrauten Personals, wenn die Qualität des eingesetzten Personals
erheblichen Einfluss auf das Niveau der Auftragsausführung haben kann,
oder

1) Nr. 1.
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3. die Verfügbarkeit von Kundendienst und technischer Hilfe sowie Lieferbe-
dingungen wie Liefertermin, Lieferverfahren sowie Liefer- oder Ausfüh-
rungsfristen.

3Der Auftraggeber kann auch Festpreise oder Festkosten vorgeben, sodass das
wirtschaftlichste Angebot ausschließlich nach qualitativen, umweltbezogenen
oder sozialen Zuschlagskriterien nach Satz 1 bestimmt wird.

(3) 1Der Auftraggeber gibt in der Auftragsbekanntmachung oder den Ver-
gabeunterlagen an, wie er die einzelnen Zuschlagskriterien gewichtet, um das
wirtschaftlichste Angebot zu ermitteln. 2Diese Gewichtung kann auch mittels
einer Spanne angegeben werden, deren Bandbreite angemessen sein muss. 3 Ist
die Gewichtung aus objektiven Gründen nicht möglich, so gibt der Auftrag-
geber die Zuschlagskriterien in absteigender Rangfolge an.

(4) Für den Beleg, ob und inwieweit die angebotene Leistung den geforder-
ten Zuschlagskriterien entspricht, gelten die §§ 31 und 32 entsprechend.

(5) Für den Beleg, dass die angebotene Leistung den geforderten Ausfüh-
rungsbedingungen gemäß § 128 Absatz 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen entspricht, gelten die §§ 31 und 32 entsprechend.

§ 53 Berechnung von Lebenszykluskosten. (1) Der Auftraggeber kann
vorgeben, dass das Zuschlagskriterium „Kosten“ auf der Grundlage der Lebens-
zykluskosten der Leistung berechnet wird.

(2) 1Der Auftraggeber gibt die Methode zur Berechnung der Lebenszyklus-
kosten und die zur Berechnung vom Unternehmen zu übermittelnden Infor-
mationen in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen an.
2Die Berechnungsmethode kann umfassen
1. die Anschaffungskosten,
2. die Nutzungskosten, insbesondere den Verbrauch von Energie und anderen

Ressourcen,
3. die Wartungskosten,
4. Kosten am Ende der Nutzungsdauer, insbesondere die Abholungs-, Entsor-

gungs- oder Recyclingkosten, oder
5. Kosten, die durch die externen Effekte der Umweltbelastung entstehen, die

mit der Leistung während ihres Lebenszyklus in Verbindung stehen, sofern
ihr Geldwert nach Absatz 3 bestimmt und geprüft werden kann; solche
Kosten können Kosten der Emission von Treibhausgasen und anderen Schad-
stoffen sowie sonstige Kosten für die Eindämmung des Klimawandels umfas-
sen.

(3) Die Methode zur Berechnung der Kosten, die durch die externen Effekte
der Umweltbelastung entstehen, muss folgende Bedingungen erfüllen:
1. Sie beruht auf objektiv nachprüfbaren und nichtdiskriminierenden Kriterien;

ist die Methode nicht für die wiederholte oder dauerhafte Anwendung
entwickelt worden, darf sie bestimmte Unternehmen weder bevorzugen
noch benachteiligen,

2. sie ist für alle interessierten Beteiligten zugänglich, und
3. die zur Berechnung erforderlichen Informationen lassen sich von Unterneh-

men, die ihrer Sorgfaltspflicht im üblichen Maße nachkommen, einschließ-
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lich Unternehmen aus Drittstaaten, die dem Übereinkommen über das
öffentliche Beschaffungswesen von 1994 (ABl. C 256 vom 3.9.1996, S. 1),
geändert durch das Protokoll zur Änderung des Übereinkommens über das
öffentliche Beschaffungswesen (ABl. L 68 vom 7.3.2014, S. 2) oder anderen,
für die Europäische Union bindenden internationalen Übereinkommen bei-
getreten sind, mit angemessenem Aufwand bereitstellen.

(4) Sofern eine Methode zur Berechnung der Lebenszykluskosten durch
einen Rechtsakt der Europäischen Union verbindlich vorgeschrieben worden
ist, hat der Auftraggeber diese Methode vorzugeben.

§ 54 Ungewöhnlich niedrige Angebote. (1) Erscheinen der Preis oder die
Kosten eines Angebots im Verhältnis zu der zu erbringenden Leistung unge-
wöhnlich niedrig, verlangt der Auftraggeber vom Bieter Aufklärung.

(2) 1Der Auftraggeber prüft die Zusammensetzung des Angebots und be-
rücksichtigt die übermittelten Unterlagen. 2Die Prüfung kann insbesondere
betreffen:
1. die Wirtschaftlichkeit des Fertigungsverfahrens einer Lieferleistung oder der

Erbringung der Dienstleistung,
2. die gewählten technischen Lösungen oder die außergewöhnlich günstigen

Bedingungen, über die das Unternehmen bei der Lieferung der Waren oder
bei der Erbringung der Dienstleistung verfügt,

3. die Besonderheiten der angebotenen Liefer- oder Dienstleistung,
4. die Einhaltung der Verpflichtungen nach § 128 Absatz 1 des Gesetzes gegen

Wettbewerbsbeschränkungen1), insbesondere der für das Unternehmen gel-
tenden umwelt-, sozial- und arbeitsrechtlichen Vorschriften, oder

5. die etwaige Gewährung einer staatlichen Beihilfe an das Unternehmen.

(3) 1Kann der Auftraggeber nach der Prüfung gemäß den Absätzen 1 und 2
die geringe Höhe des angebotenen Preises oder der angebotenen Kosten nicht
zufriedenstellend aufklären, darf er den Zuschlag auf dieses Angebot ablehnen.
2Er lehnt das Angebot ab, wenn er festgestellt hat, dass der Preis oder die
Kosten des Angebots ungewöhnlich niedrig sind, weil Verpflichtungen nach
Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 nicht eingehalten werden.

(4) 1 Stellt der Auftraggeber fest, dass ein Angebot ungewöhnlich niedrig ist,
weil der Bieter eine staatliche Beihilfe erhalten hat, so lehnt der Auftraggeber
das Angebot ab, wenn der Bieter nicht fristgemäß nachweisen kann, dass die
staatliche Beihilfe rechtmäßig gewährt wurde. 2Der Auftraggeber teilt die
Ablehnung der Europäischen Kommission mit.

§ 55 Angebote, die Erzeugnisse aus Drittländern umfassen. (1) 1Der
Auftraggeber eines Lieferauftrags kann Angebote zurückweisen, bei denen der
Warenanteil zu mehr als 50 Prozent des Gesamtwertes aus Ländern stammt, die
nicht Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum sind und mit denen auch keine sonstigen Vereinbarungen über gegen-
seitigen Marktzugang bestehen. 2Das Bundesministerium für Wirtschaft und

1) Nr. 1.
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Energie gibt im Bundesanzeiger bekannt, mit welchen Ländern und auf wel-
chen Gebieten solche Vereinbarungen bestehen.

(2) 1 Sind zwei oder mehrere Angebote nach den Zuschlagskriterien gleich-
wertig, so ist dasjenige Angebot zu bevorzugen, das nicht nach Absatz 1 zu-
rückgewiesen werden kann. 2Die Preise sind als gleichwertig anzusehen, wenn
sie nicht um mehr als 3 Prozent voneinander abweichen. 3 Satz 1 ist nicht
anzuwenden, wenn die Bevorzugung zum Erwerb von Ausrüstungen führen
würde, die andere technische Merkmale als die vom Auftraggeber bereits
genutzten Ausrüstungen aufweisen und dadurch bei Betrieb und Wartung zu
Inkompatibilität oder technischen Schwierigkeiten oder zu unverhältnismäßi-
gen Kosten führen würde.

(3) Software, die in der Ausstattung für Telekommunikationsnetze verwendet
wird, gilt als Ware im Sinne des Absatzes 1.

§ 56 Unterrichtung der Bewerber oder Bieter. (1) 1Unbeschadet des
§ 134 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen1) teilt der Auftraggeber
jedem Bewerber und jedem Bieter unverzüglich seine Entscheidungen über
den Abschluss einer Rahmenvereinbarung, die Zuschlagserteilung oder die
Zulassung zur Teilnahme an einem dynamischen Beschaffungssystem mit.
2Gleiches gilt für die Entscheidung, ein Vergabeverfahren aufzuheben oder
erneut einzuleiten, einschließlich der Gründe dafür, sofern eine Bekannt-
machung veröffentlicht wurde.

(2) Der Auftraggeber unterrichtet auf Verlangen des Bewerbers oder Bieters
unverzüglich, spätestens innerhalb von 15 Tagen nach Eingang des Antrags in
Textform
1. jeden nicht erfolgreichen Bewerber über die Gründe für die Ablehnung

seines Teilnahmeantrags,
2. jeden nicht erfolgreichen Bieter über die Gründe für die Ablehnung seines

Angebots,
3. jeden Bieter über die Merkmale und Vorteile des erfolgreichen Angebots

sowie den Namen des erfolgreichen Bieters und
4. jeden Bieter über den Verlauf und die Fortschritte der Verhandlungen und

des wettbewerblichen Dialogs mit den Bietern.

(3) § 38 Absatz 6 gilt entsprechend.

§ 57 Aufhebung und Einstellung des Verfahrens. 1Ein Vergabeverfahren
kann ganz oder bei Losvergabe für einzelne Lose aufgehoben werden oder im
Fall eines Verhandlungsverfahrens eingestellt werden. 2 In diesen Fällen hat der
Auftraggeber den am Vergabeverfahren beteiligten Unternehmen unverzüglich
die Aufhebung oder Einstellung des Verfahrens und die Gründe hierfür sowie
seine etwaige Absicht, ein neues Vergabeverfahren durchzuführen, in Textform
mitzuteilen.

1) Nr. 1.
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Abschnitt 3. Besondere Vorschriften für die Beschaffung
energieverbrauchsrelevanter Leistungen und von

Straßenfahrzeugen

§ 58 Beschaffung energieverbrauchsrelevanter Leistungen. (1) 1Mit der
Leistungsbeschreibung sind im Rahmen der technischen Spezifikationen von
den Bietern Angaben zum Energieverbrauch von technischen Geräten und
Ausrüstungen zu fordern. 2Bei Bauleistungen sind diese Angaben dann zu
fordern, wenn die Lieferung von technischen Geräten und Ausrüstungen
Bestandteil dieser Bauleistungen sind. 3Dabei ist in geeigneten Fällen eine
Analyse minimierter Lebenszykluskosten oder eine vergleichbare Methode zur
Gewährleistung der Wirtschaftlichkeit vom Bieter zu fordern.

(2) Bei technischen Geräten und Ausrüstungen kann deren Energiever-
brauch bei der Entscheidung über den Zuschlag berücksichtigt werden, bei
Bauleistungen jedoch nur dann, wenn die Lieferung der technischen Geräte
oder Ausrüstungen ein wesentlicher Bestandteil der Bauleistung ist.

§ 59 Beschaffung von Straßenfahrzeugen. (1) 1Der Auftraggeber muss
bei der Beschaffung von Straßenfahrzeugen Energieverbrauch und Umwelt-
auswirkungen berücksichtigen. 2Zumindest müssen folgende Faktoren, jeweils
bezogen auf die Gesamtkilometerleistung des Straßenfahrzeugs im Sinne der
Tabelle 3 der Anlage 2, berücksichtigt werden:
1. Energieverbrauch,
2. Kohlendioxid-Emissionen,
3. Emissionen von Stickoxiden,
4. Emissionen von Nichtmethan-Kohlenwasserstoffen und
5. partikelförmige Abgasbestandteile.

(2) 1Der Auftraggeber erfüllt die Verpflichtung, indem er
1. Vorgaben zu Energieverbrauch und Umweltauswirkungen in der Leistungs-

beschreibung oder in den technischen Spezifikationen macht oder
2. den Energieverbrauch und die Umweltauswirkungen von Straßenfahrzeugen

als Zuschlagskriterien berücksichtigt.
2 Sollen der Energieverbrauch und die Umweltauswirkungen von Straßenfahr-
zeugen finanziell bewertet werden, ist die in Anlage 3 definierte Methode
anzuwenden. 3 Soweit die Angaben in Anlage 2 dem Auftraggeber einen
Spielraum bei der Beurteilung des Energiegehaltes oder der Emissionskosten
einräumen, nutzt er diesen Spielraum entsprechend den lokalen Bedingungen
am Einsatzort des Fahrzeugs.

Abschnitt 4. Planungswettbewerbe

§ 60 Anwendungsbereich. (1) Wettbewerbe nach § 103 Absatz 6 des Ge-
setzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen1) werden insbesondere auf den Ge-

1) Nr. 1.
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